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Allerhöch#ter Erlaß, betreffend die Einrichtung des Reichsgrundbuchamtes  
zur übergeordneten Erfa##ung des Be#tandes von Grundstücken im 

Bundesgebiet und des Deut#chen Reiches. 
 

erla##en am 20.06.2010, im Namen des Deut#chen Reiches 
 

 
In Kraft ge#etzt am 23.05.2011 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichs-Anzeiger  

nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 
 

Nr 12 
 

Für Zwecke der übergeordneten Erfa##ung aller im Deut#chen Reich befindlichen Grund#tücke, in dem die 
Eigentumsverhältni##e #owie etwaige mit dem Grund#tück verbundenen Rechte und die auf ihm liegenden La#ten 
regi#triert #ind, wird ein Reichsgrundbuchamt errichtet.  
 
Der Leiter die#er Behörde führt die Bezeichnung "Staats#ekretär im Reichsgrundbuchamt". 
 
Die einzelnen Aufgaben des Reichsgrundbuchamtes be#timmt der Reichskanzler. Er be#timmt auch im Einvernehmen 
mit den beteiligten Staats#ekretären die Aufgaben, die aus deren Amtsbereich auf die neue Behörde übergehen, und 
zwar auch dann, wenn hierdurch der Amtsbereich der betroffenen Reichsämter in den Grundzügen berührt wird. Das 
Grundbuch im allgemeinen enthält vor allem ein Be#tandsverzeichnis (Regi#ter), in dem Lage und Größe des 
Grund#tücks vermerkt #ind. Ferner werden in dem Regi#ter grund#tücksgleiche Rechte wie z. B. das 
Wohnungseigentum oder das Erbbaurecht verzeichnet. 

 
 
Gegeben zu Berlin, den 20. Juni 2010 

 
 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 
Staats#ekretär des Innern 

Erhard Lorenz 
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